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wenn die Handlung an einem Kind vor
genommen wird, das noch nicht aus 
dem Mutterleib ausgetreten ist, als auch 
dann, wenn ein Kind zwar geboren ist, 
jedoch noch nicht geatmet hat. Die Mut
ter nimmt ihm in bestimmten Fällen die 
notwendigen Bedingungen zum Weiter
leben, indem sie z. B. nichts für die 
selbständige Atmung des Kindes tut 
oder das Atmen des Kindes durch so
fortiges Zudecken, Erwürgen oder Er
tränken verhindert und es dadurch 
tötet (vgl. OGSt Bd. 11, S. 193; OGNJ 
1970/4, S. 118; OG-Urteil vom 14. 7. 
1971/5 Ust 48/71).
Der Begriff gleich nach der Geburt be
zeichnet den Zeitraum, in dem die Ge
bärende unmittelbar unter dem Ein
druck des Geburtsvorganges steht und 
handelt.
Dieser Zeitraum kann ausnahmsweise 
mehrere Stunden betragen. Faßt sie den 
Tötungsentschluß, wenn sie nicht mehr 
unter dem Eindruck des Geburtsvorgan
ges steht, liegt Mord vor, wenn nicht 
die Voraussetzungen des Abs. 1 Ziff. 3 
gegeben sind.
Werden an einem zu Beginn der Ge
burtswehen bereits toten oder totgebo
renen Kind Tötungshandlungen vorge
nommen, liegt ein untauglicher straf
barer Versuch vor (OG-Urteil vom
17. 3. 67/5 Ust 62/66).
Ein auf die Tötung der Leibesfrucht ge
richtetes Handeln vor Beginn der Ge
burtswehen ist keine Kindestötung (vgl. 
auch § 153).

9. Eine Mittäterschaft ist bei der Kin
destötung ausgeschlossen (vgl. § 22 
Abs. 5). Mittäter kann nur sein, wer 
auch Alleintäter sein kann. Die Verant
wortlichkeit muß sich aus demselben 
Tatbestand ergeben. Eine Mittäterschaft 
von Frau und Mann sowie einer Frau, 
die nicht die Gebärende ist, ist bei Ziff. 2 
daher nicht möglich; diese Täter sind 
nach § 112 verantwortlich (OG-Urteil 
vom 7.11.1969/5 Ust 48/69, OG-Urteil 
vom 29.10.1971/5 Ust 69/71).

10. Die strafrechtliche Verantwortlich
keit bei einem Tötungsverbrechen kann 
infolge Vorliegens besonderer Tatum
stände (Abs. 1 Ziff. 3) in dem Maße ge
mindert sein, daß die Tat von geringerer 
Schwere ist als beim Mord. Diese Tat
umstände können sich aus der objek
tiven oder der subjektiven Seite der 
Tat ergeben. Sie müssen eine solche Be
deutung haben, daß sie die den Tötungs
verbrechen allgemein innewohnende 
große Gefährlichkeit besonders verrin
gern (vgl. OGSt Bd. 10, S. 282, Bd. 13, 
S. 194; OGNJ 1969/10, S. 310 und OGNJ 
1969/4, S. 122; OGNJ 1972/9, S. 274). An 
die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale 
des Abs. 1 Ziff. 3 sind deshalb ebenso 
hohe Anforderungen zu stellen, wie an 
eine Tötung im Affekt. Das bedeutet 
auch, daß Umstände, die die Vor
aussetzungen von Ziff. 1 nicht erfüllen, 
weil z. B. keine Mißhandlung oder 
schwere Kränkung vorlag, allein nicht 
Tatumstände nach Ziff. 3 sein können, 
die die strafrechtliche Verantwortlich
keit des Täters wesentlich mindern (vgl. 
OGSt Bd. 13, S. 194, NJ 1972/19, S. 274). 
Das müssen stets Tatumstände sein, die 
der Schwere einer solchen objektiven 
und subjektiven Konfliktlage entspre
chen. Sie werden von der Rechtspre
chung als eine dem Täter den Überblick 
über die eigene aktuelle Lebenslage 
wesentlich erschwerende psychische 
Zwangslage bezeichnet (vgl. OGNJ 
1975/14, S. 426, OG-Urteil vom 23.3. 
1976/5 Ust 49/75).
Kriterien einer solchen psychischen 
Zwangslage sind insbesondere eine ob
jektiv schwerwiegende Konfliktsitua
tion, deren subjektive Verarbeitung bei 
beeinträchtigter Fähigkeit zum Durch
denken sowie die Überforderung der 
Persönlichkeit (OG-Urteil vom 17. 9. 
1971/5 Ust 61/71, OG-Urteil vom 1. 7. 
1977/5 OSB 20/77).
Die Tat muß dem Versuch der Konflikt
lösung dienen. In der Regel handelt es 
sich bei der psychischen Zwangslage zur 
Tatzeit um die aktuelle Zuspitzung 
einer längere Zeit bestehenden Kon-
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